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In den letzten Wintermonaten hatte sich das Kri-
senmanagement im Dauerbetrieb bei Städten,
Landkreisen und Gemeinden eingespielt: Im
Zusammenwirken mit staatlichen Stellen, Wohl-
fahrtsverbänden und Ehrenamtlichen sorgen sie
für Unterkünfte und Betreuung von Flüchtlingen
und Asylbewerbern. Der Vorsitzende des Bayer-
ischen Städtetags, Nürnbergs Oberbürgermeis-
ter Dr. Ulrich Maly: „Das Engagement der Bür-
gerschaft ist enorm, in Städten und Gemeinden
erleben wir eine Welle der Hilfsbereitschaft. Men-
schen mit traumatischen Kriegserlebnissen, die
an den Folgen von Verfolgung, Folter und Ver-
gewaltigung tragen, brauchen warme Räume, sie
brauchen Verpflegung und Gesundheitsversor-
gung. Und sie brauchen mehr: Bislang haben wir
uns um die humanitäre Erstversorgung in den
ersten Monaten gekümmert, doch nun müssen
wir stärker an ihre Integration in den nächsten
Jahren denken.“

Ein Teil der Asylbewerber wird nach dem Asyl-
verfahren ein Bleiberecht in Deutschland haben.
Diese Menschen müssen aus der Gemein-
schaftsunterkunft ausziehen und suchen dann ein
Obdach. Sie brauchen auf die Schnelle bezahl-
baren Wohnraum, Kindergarten und Schule,
Sprachkurse und Integrationskurse. Die Kommu-
nen können das schaffen, wenn Bund und Län-
der die Kommunen nicht im Stich lassen.

Der Bund hat im November 2014 für die Jahre
2015 und 2016 jeweils 500 Millionen Euro zuge-
sagt – diese Mittel müssen die Länder an die
Kommunen weiterleiten. Der Freistaat hat noch
nicht signalisiert, dass er mit diesen Mitteln die
Kommunen unterstützen will. Bayern muss die-
se Mittel des Bundes für eine bessere Unterstüt-
zung der Kommunen verwenden.

Mehr Personal ist beim Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge nötig, um Asylverfahren geord-
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net und zügig durchzuführen – dies zeigt sich an
der dramatisch steigenden Zahl von Asylbewer-
bern aus dem Kosovo. Maly: „Es darf nicht gleich
pauschal Asylmissbrauch unterstellt werden. Das
Grundrecht auf Asyl ist ein hohes Gut in Deutsch-
land. Aber die Asylberechtigung muss zügig ge-
prüft werden, abgelehnte Asylbewerber müssen
schnell in sichere Herkunftsstaaten zurück. Das
muss die Bundesregierung auch für den Kosovo
prüfen. Der Schlüssel zur Lösung des Problems
der hohen Zahlen von Asylsuchenden liegt aber
nicht im Bundesamt in Nürnberg, sondern in
Priština. Dort muss gegengesteuert werden, um
die Überlast in der Erstaufnahme abzumildern.“

In vielen Kriegsregionen an den Grenzen Euro-
pas ist die Situation dramatisch. Noch nie waren
weltweit so viele Menschen auf der Flucht - 50
Millionen Menschen, davon 7 Millionen Kinder.
Maly: „In dieser Lage sind Kompetenzrangeleien
in Asylfragen zwischen Bund, Ländern und Kom-
munen fehl am Platz: Menschen in Lebensge-
fahr brauchen unsere Hilfe. Das ist eine humani-
täre Gemeinschaftsaufgabe für Bund, Länder und
Kommunen. Es gibt in der Praxis viele konstruk-
tive Ansätze in den Kommunen, es gibt eine Fül-
le an Initiativen von hilfsbereiten Bürgern. Jetzt
ist weniger ein perfekter bürokratischer Ablauf
gefragt, sondern rasche Hilfe.“

Nötig ist eine schnelle medizinische Versorgung.
Bürokratische Hürden, ungeklärte Zuständigkei-
ten und Finanzierungsfragen stehen oft einer
pragmatischen und menschlichen Lösung im
Weg - sei es im Baurecht, im Vergaberecht, im
Ausländerrecht oder im Asylrecht. Maly: „Mit
schnellen Verfahren und unbürokratischen Ge-
nehmigungen, etwa zur Nutzung von Gebäuden
wäre geholfen.“ Der Freistaat muss seine Zusa-
gen einhalten, damit die Unterbringung von
Flüchtlingen und Asylbewerbern menschenwür-
dig gesichert werden kann.

Der Freistaat muss für ein nachhaltiges und trag-
fähiges Unterbringungskonzept sorgen. Der Aus-
bau der Asylsozialberatung ist dringend erforder-
lich, um den vielfach traumatisierten Menschen
eine erste soziale Hilfe zu geben. Maly: „Eine
Kiste mit Kuscheltieren oder ein Sack mit Klei-
dung ist gut gemeint, muss aber sinnvoll verteilt
werden. Freiwillige, die mit Sprachunterricht hel-
fen wollen, brauchen eine Anleitung.“

Die Kommunen müssen finanzielle Mittel und
rechtliche Möglichkeiten erhalten, um Wohn-
möglichkeiten schaffen zu können. Dabei geht
es nicht allein um kurzfristige Unterbringung in
Erstaufnahmeeinrichtungen: Ein Blick auf die
Kriegssituation und brutale Übergriffe in Syrien
und im Irak, oder Gewaltverbrechen in einigen
afrikanischen Ländern zeigt, dass viele Flücht-
linge noch lange bei uns bleiben.

Maly: „Diesen Menschen müssen wir eine Pers-
pektive öffnen: Sie benötigen Wohnungen. Sie
brauchen Brücken in die Gesellschaft, um sich
integrieren zu können – so, wie unsere Städte
Heimat geworden sind für Vertriebene nach 1945,
für ,Gastarbeiter‘ in den 1970er Jahren und Spät-
aussiedler nach 1989. Dies funktioniert über Kin-
dergärten, Schulen, Sprachunterricht, Integra-
tionskurse und den raschen Zugang zu Arbeits-
plätzen. Unbegleitete Minderjährige, Kinder von
Asylbewerbern und Flüchtlingen brauchen einen
unkomplizierten Zutritt zur Schule – dies darf nicht
an den Schuljahresanfang gebunden sein, son-
dern muss auch während des Schuljahres mög-
lich sein. Oft stehen rechtliche Hürden und Ver-
waltungsvorschriften einer schnellen Lösung im
Weg.“

Kontakt: achim.sing@bay-staedtetag.de
  julius.forster@bay-staedtetag.de
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Heimatstrategie darf Städte nicht ausblenden

Ausnahmen zum Anbindegebot schwächen ländliche Räume

Unter den V orst andsmitgliedern des Bayer-
ischen S tädtetags herrschte beim Parlamen-
tarischen Abend mit der CSU-Fraktion im
Bayerischen Land tag Einigkeit, dass eine
Heimat strategie die Rolle der S tädte stärker
würdigen muss.

Städte und ländliche Räume dürfen nicht als Ge-
gensatz, sondern müssen als Partner begriffen
werden. Städte und zentrale Gemeinden sind
Ankerpunkte in den ländlichen Räumen und sta-
bilisieren deren gute Entwicklung. Die Heimat-
strategie des Heimatministeriums nimmt nach
Ansicht des Bayerischen Städtetags einseitig den
ländlichen Raum in den Blick und lässt Verdich-
tungsräume außen vor.

Mit weiteren Ausnahmen beim Anbindegebot wer-
den Städte und damit langfristig die ländlichen
Räume als Ganzes geschwächt. Die Heimat-
strategie des Heimatministeriums sieht vor, die
verbindliche Zielvorgabe im Landesentwicklungs-
programm, wonach neue Gewerbeflächen in
Anbindung an bestehende Siedlungsflächen aus-
zuweisen sind, ein weiteres Mal aufzulockern für
Gewerbegebiete an Autobahnausfahrten, an gro-
ßen Fernstraßen und an Schienenwegen.

Der Bayerische Städtetag warnte in der Folge
vor Verwerfungen zwischen Kommunen und vor
Verschärfungen von Konkurrenzsituationen.
Durch die vorgesehenen Ausnahmen werden
Kommunen nach der zufälligen Gegebenheit ih-
rer räumlichen Lage an Verkehrsnetzen und nicht
nach ihrer Versorgungsfunktion für ihr Umland
und ihren Aufgaben begünstigt.

Es besteht die Gefahr der Schwächung der Städ-
te und zentralen Orte durch den Verlust von
Gewerbeflächen an verkehrsgünstig gelegenen
Kommunen, die aber das Umland nicht mit wich-
tigen Versorgungseinrichtungen ausstatten. Die
Schwächung der Städte und zentralen Orte ge-
rade im ländlichen Raum lässt langfristig eine

Schwächung des ländlichen Raums und der
Landkommunen befürchten.

Aus den Flächendaten lässt sich nicht belegen,
dass Städte und zentrale Orte übermäßig mit
Gewerbeflächen ausgestattet sind. Im Gegen-
teil: Stellt man die Gewerbe- und Industrieflächen
in Relation zu den Wohnflächen der beiden größ-
ten Städte in Bayern, zeigt sich, dass das Ver-
hältnis von Gewerbeflächen zu Wohnflächen
unter 13 Prozent liegt. Hingegen ist eine Viel-
zahl von Gemeinden mit einer Einwohnerzahl
unter 5000 anzuführen, bei denen der Prozent-
satz der Gewerbefläche zur Wohnfläche 30, 40
und in Einzelfällen sogar 50 Prozent übersteigt.
Diese Zahlen sind Beleg, dass das Anbindegebot
ländliche Gemeinden gerade nicht grundsätzlich
benachteiligt, sondern in der Regel Raum für eine
gesunde wirtschafts- und naturverträgliche Ent-
wicklung lässt.

Bei der Diskussion um das Anbindegebot geht
es nicht um eine Neiddebatte großer Städte. Es
geht nicht darum, kleinere Orte in der Entwick-
lung zu beschränken. Es geht vielmehr um eine
nachhaltige und zukunftsträchtige Entwicklung
des Freistaats, seiner Städte, seiner Gemeinden,
der unterschiedlichen räumlichen Funktionen und
damit um die Staatszielbestimmung der Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse und Arbeits-
bedingungen. Bayern nimmt eine positive Ent-
wicklung wegen der Schubkraft seiner Städte und
Gemeinden. Diese gute Entwicklung kann der
Freistaat nicht trotz des Anbindegebots, sondern
wegen des Anbindegebots steuern.

Kontakt: florian.gleich@bay-staedtetag.de
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Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz endet 2019

Kommunen brauchen Planungssicherheit für die Zukunf t

Kontakt: achim.sing@bay-staedtetag.de
johann.kronauer@bay-staedtetag.de

Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
wirkt wie die beste Prävention gegen den
Verkehrsinfarkt in unseren S tädten. Allerdings
endet das Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz im Jahr 2019. Die Zeit drängt.

Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
(GVFG) von 1971 wurde mit der Föderalismus-
reform 2006 angepasst: Seit 2007 zahlt der Bund
als Ersatz an die Länder für wegfallende GVFG-
Beträge jährlich 1,33 Milliarden Euro. Dies läuft
2019 aus. Bis Ende 2019 erhalten die Länder
vom Bund außerdem jährlich 332,56 Millionen
Euro (für Projekte mit einem Investitionsvolumen
von je über 50 Millionen Euro) aus dem
Entflechtungsgesetz zur Förderung von Bau und
Ausbau von Verkehrswegen, kommunalen Vor-
haben (Straßenbahnen, U-Bahnen und S-Bah-
nen).

Ohne Förderung durch Bund und Land können
die Städte und Gemeinden in Bayern keine
Verkehrsprojekte auf Straße und Schiene mehr
neu anpacken, dies sind Gemeinschaftsauf-
gaben; auch Investitionen für Erneuerungen etwa
von U-Bahnstrecken aus den 1970er Jahren fal-
len unter das Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz. Die Lösung des Problems duldet keinen
Aufschub. Das Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz muss über 2019 hinaus verlängert wer-
den. Kommunen müssen schon jetzt wichtige
Projekte zur Verkehrsinfrastruktur zurückstellen,
weil die Rechtslage und die Finanzierung unsi-
cher sind.

Die Kommunen brauchen Planungssicherheit,
ansonsten droht heute schon ein Stillstand bei
Großprojekten. Der Vorlauf von Bauvorhaben ist
lang. Keine Stadt kann mehr ein großes Nahver-
kehrsprojekt anpacken, das nach 2020 beginnen
soll. Allein die Planungszeiten für Großprojekte
beim Bau von Straßen, U-Bahnen, Straßenbahn-
linien oder S-Bahnen brauchen einen Vorlauf, die
Bauzeiten strecken sich über Jahre hin; von der
ersten Planung bis zur Inbetriebnahme kann es

ein Jahrzehnt dauern. Es geht zum Beispiel um
den Weiterbau von U-Bahnlinien, die Erweiterung
des Trambahnnetzes, die Sanierung bestehen-
der Strecken und Stationen, den Bau von Tun-
nels für Schiene und Straße, den Bau und Sa-
nierung von Brücken, die Wiederbeschaffung von
U-Bahnwaggons, Trambahnwaggons und Bus-
sen.

Es geht nicht nur um Neubau: Die Pflege der
Infrastruktur von Straße und Schiene war über
Jahre hinweg chronisch unterfinanziert – Daehre-
Kommission und Bodewig-Kommission beziffern
den Finanzbedarf bundesweit bei jährlich über 7
Milliarden Euro, die Hälfte davon entfällt auf die
kommunale Ebene. Daher fordert der Bayerische
Städtetag eine Verlängerung der Bundesförde-
rung über 2019 hinaus und eine Aufstockung von
1,33 auf 1,96 Milliarden Euro bundesweit jähr-
lich für kommunalen Straßenbau und öffentlichen
Nahverkehr.

Jenseits aller Kommissionen und Experten-
Schätzungen erkennen auch Laien, wenn Brü-
cken oder Tunnel bröseln. Fahrer klagen, wenn
ihre Autos und Laster über Schlaglöcher rumpeln.
Haltestellen, Gleisanlagen und Weichen von S-
Bahnen, U-Bahnen und Trambahnen verschlei-
ßen im Lauf der Jahrzehnte. Die komplexe
Verkehrsinfrastruktur ist in die Jahre gekommen.
Dies hemmt die Mobilität der Menschen und be-
hindert den Wirtschaftsstandort.

Wir brauchen mehr Geld für die Sanierung von
Verkehrswegen und eine dauerhafte Finanzie-
rung der Verkehrsinfrastruktur. Wir leben schon
zu lange von der Substanz und rutschen damit
in immer gravierendere Probleme. Wenn der
Verkehr in den Adern nicht mehr fließt, droht dem
Land ein Verkehrsinfarkt – das schadet der Wirt-
schaft und belastet Pendler.
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Die Energiewende ist nicht ohne Zumutungen zu realisieren
Eine sichere Energieversorung braucht klare Eckpunkte

Kontakt: achim.sing@bay-staedtetag.de
    thomas.kostenbader@bay-staedtetag.de

„Jede der im Energiedialog diskutierten V a-
rianten ist mit Zumutungen verbunden: Ohne
zusätzliche W indräder und ohne Leitungs-
masten wird es nicht gehen. Selbst wenn kei-
ne Stromautobahn kommt, müssen die
Verteilnetze ausgebaut werden; ohne
Leitungsnetz lässt sich eine dezentrale V er-
sorgung nicht realisieren. So muss auch von
einem Gaskraf twerk der S trom über Leitun-
gen zu den V erbrauchern fließen. Und das
Gaskraf twerk muss wiederum an das Gasnetz
angeschlossen sein, diese Gasleitung muss
auch erst einmal verlegt werden“, sagt Ober-
bürgermeister Dr . Ulrich Maly , der Vorsitzen-
de des Bayerischen S tädtetags.

Beim Energiedialog von Wirtschaftsministerin Ilse
Aigner sind die unterschiedlichen Problemlagen
und Interessen nochmals vor Augen geführt wor-
den. Maly: „Bund, Land, Kommunen, Vertreter
aus Wirtschaft, Naturschutz, Bürgerinitiativen und
Gesellschaft – alle müssen sich eingestehen: Die
Energiewende hat Risiken und Nebenwirkungen.
Ein so komplexes Vorhaben wie die Energiewen-
de ist nicht ohne Zumutungen zu realisieren.“

Maly: „Die Energiewende braucht klare Eck-
punkte, um eine sichere Energieversorgung zu
gewährleisten: umweltverträglich und bezahlbar.“
Am Ende des Dialogprozesses muss nach An-
sicht des Bayerischen Städtetags ein verlässli-
ches „Bayerisches Energieprogramm“ stehen:
Darin müssen die Umsetzungsziele konkret fest-
gelegt sein. Der Weg zur Energiewende in Bay-
ern muss klar beschrieben sein. Die Rahmen-
bedingungen müssen verbindlich definiert sein.
Es genügt nicht, die Energiewende allein den
Kräften des Marktes zu überlassen. Die Kommu-
nalpolitik und die Stadtwerke in Bayern benöti-
gen klare Orientierungspunkte. Damit muss nun
ein Schlussstrich unter die verwirrende Situation
nach den Debatten um den Bau von Windkraft-
anlagen (10H-Regelung) und mögliche Strom-
trassen gesetzt werden. Das Dialogpapier des
Wirtschaftsministeriums regt an, die kommuna-
le Bauleitplanung zum Bau von Windrädern fi-

nanziell zu unterstützen. Und in der Pressemit-
teilung des Ministeriums steht, man solle „Anrei-
ze für Kommunen prüfen, um planerische Gestal-
tungsspielräume auszuschöpfen“.

Maly: „In Bayerns politischer Formelsammlung
steht als neueste Erkenntnis die Aignersche
Stromtrassenformel: ,Zwei minus X‘. Die Diskus-
sion sollte sich aber nicht zu stark verengen auf
die Frage Stromtrassen oder Gaskraftwerke.
Politik kann die Gesetze der Physik nicht aus-
hebeln. Klar ist: Die Stromlücke des Jahres 2023
muss geschlossen werden – dies geschieht über
neue Kraftwerke und über ein leistungsfähiges
Stromnetz. Die Stadtwerke in Bayern werden
dazu gerne mit weiter hohem Engagement im
Zubau von erneuerbaren Energien, aber auch mit
weiteren Kleinanlagen und neuen Gaskraftwer-
ken beitragen; allerdings fehlen dazu im Moment
die sicheren Rahmenbedingungen auf Bundes-
und Landesebene.“

Maly: „Ein breiter Konsens von Gesellschaft und
Politik hat den Ausstieg aus der Atomkraft getra-
gen. Inzwischen erhebt sich punktuell Widerstand
gegen einzelne Bestandteile aus einem Bündel,
das die Energiewende im Gesamten ausmacht:
Protestaktionen gegen Stromtrassen in betrof-
fenen Regionen, Widerstand gegen Windräder
an vielen Standorten, Bedenken gegen die Effi-
zienz von Sonnenenergie, Kritik an einzelnen
Plänen zu Pumpspeicherkraftwerken, Wider-
stand gegen den Ausbau der Wasserkraft, Ab-
lehnung von Biomassekraftwerken wegen ,Ver-
maisung‘ der Landschaft: Je mehr Einwände
gegen einzelne Möglichkeiten der regenerativen
Energieerzeugung kommen, desto schwerer ist
die Energiewende zu meistern. Über allen Aus-
einandersetzungen müssen wir die Energiewen-
de als Chance begreifen und die unvermeidlichen
Zumutungen gemeinsam vertreten.“
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Anspruch auf Schadenersatz bei Krippenplatz
Urteil des Landgerichts Leipzig

Mit drei Urteilen hat das Landgericht Leipzig
am 2. Februar 2015 den Eltern von unversorg-
ten Krippenkindern Schadenersatz zugespro-
chen. Die Urteile sind in ihren rechtlichen Er-
wägungen deckungsgleich. Da die beklagte
Stadt Leipzig gegen die Urteile Recht smittel
eingelegt hat, sind die Urteile noch nicht
recht skräf tig.

In Bayern ebenso wie in den anderen Ländern
der Bundesrepublik Deutschland wurden bisher
nur verwaltungsgerichtliche Verfahren durchge-
führt. Die Verfahren verfolgen das Ziel, überhaupt
einen Betreuungsplatz oder einen bestimmten
Betreuungsplatz zu erhalten.

In Bayern handelt es sich dabei um insgesamt
knapp 80 Gerichtsverfahren, die hauptsächlich
in der Landeshauptstadt München geführt wer-
den. Etwa 50 dieser Verfahren sind bereits im
Sinne der Kommunen abgeschlossen.

Die auch im Vorfeld vom Bayerischen Städtetag
vorgeschlagene Linie, wonach die Betreuung in
Krippen und in Kindertagespflege gleichwertig
sind und Fahrtstrecken bis fünf Kilometer oder
30 Minuten Fahrtzeit mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zumutbar erscheinen, wurden in der
verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung bestä-
tigt.

Vor den Leipziger Urteilen gab es bislang lediglich
Entscheidungen aus Rheinland-Pfalz, in denen
Eltern Schadenersatz wegen eines nicht recht-
zeitig zur Verfügung gestellten Betreuungs-
platzes erhalten haben. Dies beruht allerdings
auf einer speziellen landesrechtlichen Regelung
im Bundesland Rheinland-Pfalz, die in Bayern
nicht besteht.

Sofern die Leipziger Urteile in der ober- und
höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigt
werden sollten, dürfte dies die Kommunen stär-
ker als bisher unter Druck setzen. Andererseits

sollten die Auswirkungen der Leipziger Recht-
sprechung auf Bayern nicht überbewertet wer-
den. Denn gerade in Bayern läuft der Ausbau der
Krippenplätze weiter; es besteht nach wie vor
kein Anspruch auf einen bestimmten Platz, son-
dern nur auf einen zumutbar erreichbaren Betreu-
ungsplatz, sei es in Kindertagespflege, Groß-
tagespflege, altersgeöffneten Kindergarten oder
Krippe.

Darüber hinaus müssen auf Schadenersatz kla-
gende Eltern den Nachweis erbringen, dass ein
Betreuungsplatz fehlt, der die obigen Vorausset-
zungen erfüllt und dass dies ursächlich dafür ist,
dass ein Verdienstausfall, abzüglich ersparter Be-
treuungs- und Fahrtkosten, entstanden ist. Die-
ser Nachweis ist in der bayerischen Praxis bislang
nicht geführt worden.

Kontakt: julius.forster@bay-staedtetag.de

Informationsbrief elektronisch

Sie können den INFORMATIONSBRIEF
auch elektronisch beziehen: Unter
www.bay-staedtetag.de gehen Sie rechts
auf der Startseite auf das blau unterlegte
Feld „Elektronischer Abodienst“  und
klicken „Informationsbrief und PR-
Mitteilungen“ an, um sich anzumelden
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INTERREG-Alpenraumprogramm kann st arten
EU-Förderprogramm für Oberbayern und Schwaben

Am 17. Dezember 2014 wurde das INTERREG-
B-Alpenraumprogramm 2014-2020, ein EU-
Programm zur Förderung der transnatio-
nalen, st aatenübergreifenden Zusammenar-
beit im Kooperationsraum Alpen genehmigt.
Das Programm ist für S tädte und Gemeinden
in den Regierungsbezirken Oberbayern und
Schwaben interessant. Insgesamt stehen
116,6 Millionen Euro EU-Fördermittel aus dem
EFRE (Europäischer Fonds für regionale Ent-
wicklung) zur V erfügung. Gefördert werden
bis zu 85 Prozent der Projektkosten im Rah-
men des Programms.

Die europäischen INTERREG-Programme för-
dern die europäische territoriale Zusammenar-
beit und gehören zur EU-Strukturpolitik. Die trans-
nationale Zusammenarbeit (INTERREG B) er-
folgt in größeren Teilräumen der EU sowie in an-
grenzenden Nicht-Mitgliedstaaten, den so ge-
nannten Kooperationsräumen. Bayern ist an
mehreren B-Kooperationsräumen, darunter Al-
penraum, Donau, Mitteleuropa und Nordwest-
europa beteiligt.

Im Rahmen des nun von der Kommission ge-
nehmigten Alpenraumprogramms können sich
Kommunen aus Oberbayern und Schwaben für
Projekte zusammen mit Partnern aus verschie-
denen europäischen Regionen bewerben. Wei-
tere Regionen bzw. Staaten sind in Baden-Würt-
temberg die Regierungsbezirke Freiburg und
Tübingen, Teile Frankreichs und Italiens sowie
Regionen aus Österreich, Slowenien, Schweiz
und Liechtenstein.

Es müssen mindestens vier Partner aus drei ver-
schiedenen Staaten in einem Projekt zusammen-
arbeiten, wobei ein Hauptpartner die organisa-
torische, inhaltliche und finanzielle Gesamt-
verantwortung des Projekts übernimmt. Die Pro-
jekte können thematische Bezüge aus vier Prio-
ritäten auswählen:

Priorität 1: Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für Innovationen im Alpenraum und Stei-
gerung der Aktivitäten zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Daseinsvorsorge in einer sich wan-
delnden Gesellschaft.

Priorität 2: Einführung transnationaler und inte-
grierter Instrumente zur Reduzierung des C02-
Ausstoßes und Ausweitung kohlenstoffarmer
Transport- und Mobilitätsmöglichkeiten.

Priorität 3: Nachhaltige Inwertsetzung des Kul-
tur- und Naturerbes des Alpenraums; Verstär-
kung des Schutzes, der Erhaltung und der öko-
logischen Vernetzung der alpinen Ökosysteme.

Priorität 4: Stärkung und Anwendung einer trans-
nationalen Mehr-Ebenen-Governance.

Es wird jedes Jahr bis 2020 ein Projektaufruf er-
folgen, der erste startet am 25. Februar 2015.
Interessensbekundungen können dann bis zum
10. April 2015 eingereicht werden. Aktuelle In-
formationen zum INTERREG-Alpenraum-
programm für bayerische Antragssteller mit der
Fördergebietskarte sind im Internet abrufbar un-
ter:
www.efre-bayern.de/europaeische-territoriale-
z u s a m m e n a r b e i t / t r a n s n a t i o n a l e -
zusammenarbeit/programmraum-alpen/

Kontakt: andrea.gehler@bay-staedtetag.de
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Persönliche NachrichtenBürgermeister T riathlon

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister schwim-
men, fahren mit dem Rad und rennen um die
Wette: am Sonntag, den 5. Juli 2015 bei den
„Ersten Bayerischen Triathlon Meisterschaften
der Bayerischen Bürgermeister“ in der Stadt
Dinkelsbühl. Um 11.15 Uhr fällt der Startschuss.
Die Rathaus-Chefs springen in den Fluss Wörnitz
und absolvieren dort zwei Runden je 250 Meter
im Flussfreibad. Auf dem Fahrrad geht es hin-
aus ins Dinkelsbühler Umland und nach zweimal
10 Kilometer wieder zurück in den Zielbereich,
von wo aus schließlich um die Altstadt 5 Kilome-
ter zu rennen sind. „Alles kurze Distanzen, die
man gut schaffen kann“, meint Oberbürgermeis-
ter Dr. Christoph Hammer. Für ein Rahmen-
programm mit Stadtempfang, Stadtführung,
Pastaparty sorgt der Touristik Service Dinkels-
bühl. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann,
Bayerischer Städtetag und Gemeindetag unter-
stützen mit ihrer Schirmherrschaft die Veranstal-
tung. www.citytriathlon-dinkelsbuehl.de.

Geburt stage

Im Februar 2015 feiern

den 70. Geburtstag: Bürgermeister Gerhard
Bucher , Kaufbeuren, Altoberbürgermeister Willi
Schmöller , Passau,

den 65. Geburtstag: Bürgermeister Karl Busch ,
Waldershof, Bürgermeister Martin Fink ,
Gilching, Bürgermeister Josef Mayr , Kempten,
Erster Bürgermeister Christian S taudter , Gei-
senfeld,

den 60. Geburtstag: Stadträtin Beatrix
Burkhard t, München, Mitglied im Schulaus-
schuss und Sozialausschuss des Bayerischen
Städtetags, Erster Bürgermeister Dr. Paul Kruck ,
Karlstadt, Bezirksvorsitzender des Bayerischen
Städtetags im Regierungsbezirk Unterfranken,
Bürgermeister Erich Servatius , Gerolzhofen.

Bildungsregion Ingolst adt

Die Stadt Ingolstadt erhielt das Gütesiegel
Bildungsregion in Bayern. Damit würdigte das
Kultusministerium die Bildungseinrichtungen in
Ingolstadt und ihr Engagement für eine Optimie-
rung der Bildungsangebote, etwa für kulturelle
und nonformale Bildung sowie die Etablierung
einer innovativen IT-Landschaft an Schulen. Als
Beispiele wurden das Lernfest der Region
IngolStadtLandPlus, das Medienpräventions-
modell „kidnetting.de“ sowie das Kultur- und
Jugendtrendsportzentrum „Halle 9“ herausgeho-
ben. 62 Landkreise und kreisfreie Städte beteili-
gen sich derzeit an der Initiative des Ministeri-
ums zur „Bildungsregion in Bayern“.

Partnerschaf t in China

Die am Pazifik gelegene Stadt Yancheng im
Nordosten der chinesischen Provinz Jiangsu
sucht eine bayerische Partnerstadt. Die Stadt hat
1,2 Mio. Einwohner, das Verwaltungsgebiet
Yanchengs umfasst knapp 8 Mio. Menschen. Auf
Kreisebene setzt sich Yancheng aus zwei Stadt-
bezirken, zwei kreisfreien Städten und fünf Krei-
sen zusammen. Nahe der Stadt befindet sich ein
Naturreservat. Das Feuchtschutzgebiet erstreckt
sich über 2.800 Quadratkilometer Küstenzone
und beheimatet den bedrohten Mandschuren-
kranich. Die Stadt Yancheng verfügt über
Wirtschaftsbeziehungen in 170 Ländern und Re-
gionen weltweit. Der Schwerpunkt der Industrie
liegt in Umwelttechnologien. Kontakt: Büro des
Bundestagsabgeordneten Hartmut Koschyk,
hartmut.koschyk.ma02@bundestag.de oder
andrea.gehler@bay-staedtetag.de
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Termine

abgeschlossen 18. Februar 2015

26.02.2015 Arbeitskreis Militärkonversion  in Ingolstadt

04.-06.03.2015 Bezirksversammlung Schwaben  in Berlin

12./13.03.2015 Arbeit sgemeinschaf t der EU-Koordinatoren  in München

17.03.2015 Verwaltungs- und Recht sausschuss  in München

18.03.2015 Bezirksversammlung Unterfranken in Alzenau

18.03.2015 Umwelt ausschuss  in München

19.03.2015 Gesundheit sausschuss  in München

20.03.2015 Schulausschuss  in München

26.03.2015 Bezirksversammlung Oberbayern  in Pfaffenhofen a. d. Ilm

15.04.2015 Arbeitskreis Presse- und Öffentlichkeit sarbeit  in München

15.04.2015 Wirt schaf ts- und V erkehrsausschuss  in Ansbach

16.04.2015 Bezirksversammlung Mittelfranken  in Baiersdorf

16./17.04.2015 Sport ausschuss  in Bayreuth

17.04.2015 Arbeitskreis Organisation  im Rathaus der Landeshauptstadt München

21.04.2015 Ausschuss der kreisangehörigen V erbandsmitglieder  in München

22.04.2015 Kulturausschuss in München

23.04.2015 Arbeitskreis Finanzen  in München

24.04.2015 Finanzausschuss  in München

29.04.2015 Bezirksversammlung Niederbayern

30.04.2015 Arbeitskreis Personal  in München

05.05.2015 Vorst and  in München

06.05.2015 Pressekonferenz  in München

20./21.05.2015 Forst ausschuss in Landshut


